
Satzung 

des Archivs der Stadt Monschau vom 23.04.2012 
 
Der Rat der Stadt Monschau hat in seiner Sitzung vom 14. Februar 2012 gemäß den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 

Organisation 

 
Das Stadtarchiv Monschau ist eine Einrichtung der Stadt Monschau. 
 

§ 2 

Aufgaben 

 
(1) Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Dienststellen und Ämter, der 
Betriebe und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Monschau auf seine Archivwürdigkeit hin 
zu prüfen und die von ihm als archivwürdig anerkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, 
sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten und instand zu setzen, zu 
erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen. Diese 
Aufgaben gelten auch für die Überlieferungen der Rechtsvorgänger der heutigen Stadt 
Monschau. 
 
(2) Das Stadtarchiv kann auch Archivgut anderer Herkunft übernehmen, an dessen 
Archivierung ein öffentliches Interesse besteht. 
 

§ 3 

Archivgut 

 
(1) Archivgut sind alle, gegebenenfalls nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. 
Aufbewahrungsfristen in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen, die bei den 
§ 2 Absatz 1 genannten Stellen entstanden sind. Es umfasst Urkunden, Amtsbücher, Akten, 
Schriftstücke, Drucksachen, Karteien, Karten, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und 
Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer 
Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung des 
Verständnisses dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind. 

 
(2) Archivgut sind auch archivwürdige Unterlagen, die das Stadtarchiv von anderen als den 
in § 1 Absatz 1 genannten Stellen oder von natürlichen oder juristischen Personen des 
privaten Rechts übernommen und erworben hat. 

 
(3) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Wissenschaft und 
Forschung, historisch-politische Bildung, Verwaltung, Rechtssprechung, Institutionen oder 
Dritte zukommt. Über die Archivwürdigkeit entscheidet das Archiv unter Zugrundelegung 
fachlicher Kriterien. Archivwürdig sind auch Unterlagen, die nach bestimmten 
Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind. 
 

§ 4 

Anbietung und Übernahme 

 
(1) Die in § 2 Absatz 1 genannten Dienststellen, Ämter, Betriebe usw. haben dem 
Stadtarchiv alle Unterlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht mehr benötigen. Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der Verwahrungs- und 
Aufbewahrungsfristen. Unabhängig davon sind alle Unterlagen spätestens 30 Jahre nach 
ihrer Entstehung dem Stadtarchiv anzubieten, sofern keine anderen Rechtsvorschriften 
längere Aufbewahrungsfristen bei den anbietenden Stellen festlegen. Dem Stadtarchiv ist auf 



Verlangen zur Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die Unterlagen und die dazu 
gehörigen Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Information und 
deren Nutzung notwendig sind, zu gewähren. Elektronische Unterlagen, die einer laufenden 
Aktualisierung unterliegen, sind ebenfalls zur Archivierung anzubieten. 
 
(2) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, die 

1. personenbezogene Daten enthalten, die nach einer Vorschrift des Landes- und 
Bundesrechts gelöscht werden müssten oder gelöscht werden könnten, sofern die 
Speicherung der Daten nicht unzulässig war; 
2. einem Berufs- oder besonderem Amtsgeheimnis oder sonstigen Rechtsvorschriften 
über die Geheimhaltung unterliegen. Die nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4a des 
Strafgesetzbuches geschützten Unterlagen der Beratungsstellen dürfen nur in 
anonymisierter Form angeboten und übergeben werden. 
 

(3) Das Stadtarchiv regelt die Anbietung und Übernahme von Unterlagen im Benehmen mit 
den anbietenden Stellen. 
 

§ 5 

Verwahrung und Sicherung 

 
(1) Archivgut ist unveräußerlich. 

 
(2) Archivgut ist auf Dauer im Stadtarchiv bzw. im Rathaus sicher und den Anforderungen 
an die Lagerung von Archivgut entsprechend zu verwahren. Es ist in seiner Entstehungsform 
zu erhalten, sofern keine archivfachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach 
archivfachlichen Erkenntnissen zu bearbeiten und vor unbefugter Nutzung, vor Beschädigung 
oder Vernichtung zu schützen. Das Stadtarchiv hat geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Sicherung solcher Unterlagen zu ergreifen, die 
personenbezogene Daten enthalten oder einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz 
unterliegen. In besonders begründeten Einzelfällen kann es Unterlagen, die als Archivgut 
übernommen wurden und deren Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben ist, vernichten, wenn 
öffentliches Interesse oder berechtigte Interessen Betroffener nicht entgegenstehen. 

 
(3) Das Stadtarchiv kann Archivgut privater Herkunft aufbewahren, soweit ein öffentliches 
Interesse besteht. Es kann dabei mit dem jeweiligen Eigentümer des privaten Archivguts 
Vereinbarungen treffen. 
 
(4) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzulässig gespeicherter 
personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
 
(5) Bestreitet ein betroffener die Richtigkeit personenbezogener Daten im Archivgut und 
wird die Unrichtigkeit festgestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch. Lässt sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, sind diese zu anonymisieren oder zu 
sperren. Das Stadtarchiv kann jedoch verlangen, dass an die Stelle der Anonymisierung oder 
Sperrung eine Gegendarstellung des Betroffenen tritt, soweit dadurch dessen schutzwürdige 
Belange angemessen berücksichtigt werden. 
 

§ 6 

Nutzung 

 
(1) Jeder hat nach Maßgabe dieser Satzung und der hierzu ergangenen Nutzungsordnung 
das Recht, Archivgut auf Antrag zu nutzen, soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt wird. 

 
(2) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Archivguts zu versagen, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährdet würde; 



2. es wegen überwiegenden berechtigten Interessen einer dritten Person geheim gehalten 
werden muss; 
3. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter beeinträchtigt würden; 
4. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4a des 
Strafgesetzbuches oder anderer Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden; 
5. der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nutzung nicht zulässt; 
6. ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde. 
 

Im Falle der nur teilweisen Nutzungsversagung kann die Nutzung zusätzlich auch an 
Auflagen gebunden werden. Die Nutzung kann auch im Übrigen aus wichtigem Grund an 
Auflagen gebunden werden. Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit 
Eigentümern privaten Archivguts bleiben unberührt. Die Entscheidung zu Satz 1 Nummer1 
und Nummer 2 trifft das Stadtarchiv im Einvernehmen mit der abliefernden Stelle. 
 
(3) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des Absatzes 2 aus dem Archivgut Auskunft 
zu erteilen oder Einsicht in dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre Person bezieht. Die 
Entscheidung hierüber trifft das Stadtarchiv. Die Sätze 1 und 2 gelten für Rechtsnachfolger 
mit der Maßgabe des § 7 Absatz 6 Nummer 2. Rechtsnachfolger im Sinne dieser Satzung 
sind Ehegatten oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, nach deren Tod 
Kinder, ansonsten die Eltern des Betroffenen. 

 
(4) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger haben das Recht, 
Archivgut, das aus ihren Unterlagen gebildet wurde, jederzeit zu nutzen. Dies gilt nicht für 
personenbezogene Daten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht 
werden müssen. 
 

§ 7 

Schutzfristen 

 
(1) Die Nutzung des Archivguts (§ 6) ist zulässig nach Ablauf einer Schutzfrist von dreißig 
Jahren seit Entstehung der Unterlagen. Die Schutzfrist beträgt sechzig Jahre seit Entstehung 
der Unterlagen für Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt. Für 
Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf 
eine oder mehrere natürliche Personen bezieht, endet die Schutzfrist jedoch nicht vor Ablauf 
von 

1. zehn Jahren nach dem Tod der betroffenen Person oder der letztverstorbenen von 
mehreren betroffenen Personen, deren Todesjahr dem Stadtarchiv bekannt ist; 
2. hundert Jahre nach der Geburt der betroffenen Person oder der Geburt der 
letztgeborenen von mehreren Personen, deren Todesjahr dem Stadtarchiv nicht bekannt 
ist; 
3. sechzig Jahre nach Entstehung der Unterlagen, wenn weder das Todes- noch das 
Geburtsjahr der betroffenen Person oder einer der betroffenen Personen dem Stadtarchiv 
bekannt sind. 
 

(2) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das Archiv ist innerhalb der 
Schutzfristen nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange Betroffener angemessen 
berücksichtigt werden. 

 
(3) Die Schutzfristen nach Absatz 1 gelten nicht für solche Unterlagen, die schon bei ihrer 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren. Für 
personenbezogenes Archivgut betreffend Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter sowie 
Personen der Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen des Absatzes 1 nur, sofern deren 
schützenswerte Privatsphäre betroffen ist. 
 
(4) Die in Absatz 1 festgelegten Schutzfristen gelten auch bei der Nutzung durch öffentliche 
Stellen. Für die abliefernden Stellen bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger gelten diese 



Schutzfristen nur für Unterlagen, bei denen die Ablieferung eine Aufgrund Rechtsvorschrift 
gebotene Sperrung, Löschung oder Vernichtung ersetzt hat. 
 
(5) Die Nutzung von Archivgut, das Schutzfristen nach Absatz 1 und 4 unterliegt, kann vor 
deren Ablauf auf Antrag durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister genehmigt werden. Bei 
personenbezogenem Archivgut ist dies nur zulässig, wenn 

1. die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben; 
2. im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechtsnachfolger in die Nutzung eingewilligt 
haben, es sei denn, ein Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung nachweislich 
widersprochen, oder die Erklärung der Einwilligung wäre nur höchstpersönlich durch die 
Betroffenen möglich gewesen; 
3. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen Zwecken oder zur Wahrnehmung 
rechtlichen Interesses erfolgt und dabei sichergestellt wird, dass schutzwürdige Belange 
betroffener nicht beeinträchtigt werden; 
4. dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 
 

§ 8 

Nutzungs- und Gebührenordnung 

 
(1) Einzelheiten der Nutzung des Archivgutes des Stadtarchivs, insbesondere des Antrags- 
und Genehmigungsverfahrens, die Sorgfaltspflichten bei der Nutzung, die Versendung und 
Ausleihe von Archivgut und die Herstellung von Reproduktionen regelt die Nutzungsordnung 
für das Archiv der Stadt Monschau. 

 
(2) Die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des Stadtarchivs richtet sich 
nach der Gebührensatzung für das Stadtarchiv Monschau. 
 

§ 9 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 


